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32018 Herford










  21.2.2011          

Vertrags-Kto. Nr.  

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider musste ich feststellen, dass Sie die Billigkeit der Gaspreiserhöhungen (§315) bisher nicht nachgewiesen haben. Aus diesem Grund kann ich die Abrechnung vom 7.2.2011  mit den darin aufgeführten Preisen nicht akzeptieren.

Der Auflistung der von Ihnen aufgeführten nicht fälligen Forderungen widerspreche ich. 

Auch der Aufforderung von Ihnen, den Restbetrag innerhalb von 14 Tagen zu begleichen, kann ich nicht nachkommen, da es sich bei dem von Ihnen aufgeführten Betrag um eine nicht fällige Forderung handelt.

Ich weise darauf hin, dass Ihre obige Rechnung falsch ist. Die von mir monatlich gezahlten Abschläge betragen 737,00 € und nicht wie von Ihnen mit nicht fälligen Forderungen verrechnet 268,00 €. Jede Überweisung enthält einen Bestimmungszweck, der auf die jeweiligen Abschläge pro Monat hinweist. Eine Verrechnung mit anderen Forderungen ist laut BGB nicht zulässig. 

Ich rechne wie folgt ab:


Abrechnung 2010


13.285  kwh

x 
0,03880

515,46 € 


Grundpreis





  21,60 €

Grundpreis





  74,40 €








_________









611,46 €


19% MWST





116,18 €








_________


Brutto






727,64 €

 
Geleisteter Abschlag 11 x 67,00 € 

737,00 €








_________


Guthaben            




     9,36 € 

€ 727,64 – € 9,36 = € 718,28

€ 718,28 : 11 Abschlagsraten = € 65,30 pro Rate
Die von mir errechnete monatliche Rate beträgt 66,-- €.  

Freundliche Grüße






